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Antrag gemäss Gemeindegesetz$ 68
Selbständige Anträge von Stimmberechtigten
Gewaltentrennung in derWahlbehörde zwischen Gemeinderat und
Gemeindekommission

Ausgangslage
Heute bilden der Gemeinderat und die Gemeindekommission gemeinsam die Wahlbehörde der
Gemeinde Muttenz.

Die Wahlbehörde ist neben der Wahl von Mitgliedern in diverse Kommissionen auch für die

Schaffung und Aufhebung von unbefristeten Stellen im Verwaltungsbereich zuständig.
\

Problemstellung
Bei der Schaffung und Aufhebung von unbefristeten Stellen im Verwaltungsbereich ist der
Gemeinderat Antragsteller und gleichzeitig ist er mitbestimmend. Da es sich beim Gemeinderat
um eine Kollegialbehörde handelt, werden die Anträge des Gemeinderats mit bis zu sieben
Stimmen befürwortet. Zudem hat die Gemeindepräsidentin/der Gemeindepräsident den Vorsitz
derWahlbehörde und somit bei Stimmengleichheit den Stichentscheid. Dadurch ist die

Gewaltentrennung zwischen der beantragenden Behörde und derWahlbehörde nicht gegeben.

Antrag
Die unterzeichneten Stimmberechtigten stellen den Antrag, dass für die Schaffung und

Aufhebung von unbefristeten Stellen im Verwaltungsbereich, welche vom Gemeinderat
beantragt werden, nur die Gemeindekommission als Wahlbehörde eingesetzt wird. Dadurch soll
der Gewaltentrennung zwischen der beantragenden Behörde und derWahlbehörde Rechnung
getragen werden. Dies auch im Sinne einer besseren demokratischeren Kontrolle und der

Stärkung der Volksrechte.

Im folgenden Reglement der Gemeinde müsste der Artikel 20 angepasst werden.
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1 Für die Schaffung und Aufhebung von unbefristeten Stellen im Verwaltungsbereich ist die
Wahlbehörde Gemeinderat/Gemeindekommission zuständig.
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1 Für die Schaffung und Aufhebung von unbefristeten Stellen im Verwaltungsbereich ist die
Gemeindekommission Wahlbehörde. Bei Stimmengleichheit hat die Präsidentin/der Präsident
oder deren Stellvertretung den Stichentscheid.
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